
halb nicht nur die Bestätigung einer freiwilligen Scha- 
denersatzverpflichtung, sondern auch die Verpflichtung 
des Schädigers zur Wiedergutmachung durch die 
Schiedskommission ohne vorherige Beschlußfassung in 
der Mitgliederversammlung als alleinige Maßnahme 
zulässig.25 Die Wiedergutmachung als alleinige Maß
nahme sollte bei Eigentumsdelikten nur auf Fälle be
schränkt bleiben, bei denen eine zusätzliche erziehe

rische Einwirkung durch das gesellschaftliche Rechts
pflegeorgan erfolgt und aus den bereits genannter 
Gründen ausnahmsweise als einzige Maßnahme aus
reicht.
25 Soweit künftig bei Wirtschaftsdelikten die ausschließliche 
Anwendung LFG-rechtlicher materieller Verantwortlichkeit als 
alleinige Maßnahme in Betracht käme, müßte in Abstimmung 
zum LPG-Recht noch geprüft werden, ob ähnliche Befugnisse 
auch den Schiedskommissionen eingeräumt werden sollten.
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Internationales Juristenseminar während der Ostseewoche
Es ist bereits zu einer guten Tradition geworden, daß 
Juristen aus allen Ostseeländern, aus Norwegen und 
Island während der Ostseewoche in Rostock zu einem 
Seminar Zusammentreffen. Am diesjährigen Seminar 
nahmen auf Einladung der Vereinigung Demokrati
scher Juristen Deutschlands mehr als 40 Rechts
anwälte, Richter, Staatsanwälte, Rechtswissenschaftler 
und leitende Mitarbeiter der Rechtspflegeorgane aus 
den genannten Ländern teil.

Auf der Tagesordnung standen Probleme der Krimi- 
nalitätsbewegung und -Verhütung, die Entwicklung der 
Demokratie auf allen Gebieten, insbesondere die Ein
beziehung der Werktätigen in die Tätigkeit der Rechts
pflegeorgane und die Wirksamkeit der Konflikt- und 
Schiedskommissionen, Methoden der Gesetzgebung, das 
System der Rechtspflegeorgane, die Rechtsentwicklung 
in beiden deutschen Staaten und die Tätigkeit der 
VDJD. Die Teilnehmer hatten Gelegenheit, an einer 
Gerichtsverhandlung und an einer Beratung einer 
Konfliktkommission teilzunehmen, eine Einrichtung 
zur Erziehung Straffälliger kennenzulernen und Ein
blick in die Arbeit der Rechtsanwälte zu nehmen. Mit 
Rücksicht auf die verhältnismäßig große Gruppe von 
Patentanwälten fanden ferner zwei spezielle Ver
anstaltungen statt, in denen ökonomische und völker
rechtliche Probleme des Patentwesens behandelt wur
den.
Dieses weitgespannte Programm, in dessen Verlauf der 
Minister der Justiz der DDR, Dr. Hilde B e n j a m i n ,  
der Präsident des Obersten Gerichts der DDR, Dr. 
Heinrich T o e p 1 i t z, und der Generalstaatsanwalt 
der DDR, Dr. Josef S t r e i t ,  mit den ausländischen 
Juristen Gedanken austauschten, bot mannigfaltige 
Gelegenheit zu wissenschaftlichen Streitgesprächen und 
gegenseitiger Information.
Bei der Erörterung der Probleme der Verbrechens
verhütung fand die Aufgabenstellung in der DDR, die 
Kriminalität auch in Zukunft systematisch schritt
weise zurückzudrängen, naturgemäß das besondere 
Interesse der Teilnehmer aus den nordischen Ländern. 
Auf Grund ihrer Erfahrungen vertraten einige den 
Standpunkt, daß es nicht möglich sei, wesentliche Er
folge auf dem Gebiet der Kriminalitätsbekämpfung zu 
erringen, daß die Kriminalität ein notwendiges Übel 
der „modernen“ Gesellschaft sei. In diesem Zusam
menhang wurde darauf hingewiesen, daß die gesell
schaftlichen Verhältnisse in den kapitalistischen Län
dern der Kriminalitätsbekämpfung Grenzen setzen.' 
RechtsanwaltSigurdur B a l d u r s s o n  (Island) brachte 
zu Recht die Erfolge bei der Zurückdrängung der 
Kriminalität in der DDR mit den grundlegenden so
zialen und ökonomischen Veränderungen in Verbin
dung.
Eingehend wurde über die Probleme der Struktur der 
Kriminalität, das Verhältnis der einzelnen Straftaten

gruppen zueinander und die Besonderheiten der Ju
gendkriminalität diskutiert. Dabei war interessant, daß 
sowohl in den sozialistischen als auch in den skandi
navischen Ländern die Probleme der medizinisch
psychiatrischen Ursachen der Kriminalität und deren 
Bekämpfung immer mehr in den Vordergrund rücken.
Es war verhältnismäßig schwierig, in der Diskussion 
den Blick über die juristischen Formen hinweg darauf 
zu lenken, daß Grundlage der Entwicklung neuer 
Institutionen unseres Rechts — wie Bürgschaft des 
Kollektivs, gesellschaftliche Ankläger und Verteidiger, 
gesellschaftliche Rechtspflegeorgane — die neuen Be
ziehungen der Menschen in der sozialistischen Gesell
schaftsordnung sind. Deshalb war die Teilnahme an 
der Beratung einer Konfliktkommission für die Juri
sten aus den nordischen Ländern besonders instruktiv. 
Die ungezwungene, freimütige Art, in der sich die 
Mitglieder der Konfliktkommission und die Arbeits
kollegen mit dem Beschuldigten auseinandersetzten, 
die Klarheit und Offenheit der Argumentation hinter
ließen einen starken Eindruck. So äußerte Prof. Olaf 
L i d (Norwegen): „Ich glaube, daß diese Art der 
Rechtsprechung auf den Beschuldigten eine sehr große 
moralische und erzieherische Wirkung hat, wenn sie 
mir persönlich auch sehr ungewohnt ist.“
Die Gerichtsverhandlung, die von den Teilnehmern des 
Seminars besucht wurde, hinterließ nicht den gleichen 
nachhaltigen positiven Eindruck. Dies hatte seine Ur
sache u. a. darin, daß der Vorsitzende zu stark von 
dem Akteninhalt ausging und dem Angeklagten nicht 
genügend Gelegenheit bot, zusammenhängend Stellung 
zu nehmen. Derartige Mängel, die auch in anderen 
Hauptverhandlungen noch zu beobachten sind, sollten 
Anlaß sein, der Art der Durchführung der Gerichts
verhandlung mehr Aufmerksamkeit zu widmen und 
zu prüfen, wie die sozialistischen Beziehungen der 
Bürger zu ihrem Staat noch besser in einer entspre
chenden Verhandlungsführung zum Ausdruck gebracht 
werden können.
Die persönlichen Eindrücke sowie die exakten Infor
mationen trugen zur Überwindung falscher Vorstel
lungen bei und ließen die Juristen aus den skandi
navischen Ländern und Island zu der Überzeugung 
gelangen, daß die DDR ein Rechtsstaat ist. So ist es 
verständlich, daß viele Teilnehmer sich offen gegen 
die Diskriminierung der DDR in. völkerrechtlicher, 
strafrechtlicher, politischer und wirtschaftlicher Be
ziehung aussprachen. Verschiedene Juristen verurteil
ten in offiziellen Erklärungen und persönlichen Ge
sprächen das berüchtigte Bonner Handschellengesetz 
als besonders verständigungsfeindlich. Beispielsweise 
konstatierte Rechtsanwalt Alf M o r t e n s e n  (Däne
mark): „Westdeutschland hat nicht das Recht,
Deutsche, die Staatsbürger anderer Staaten sind, wegen 
der Ausübung ihrer staatsbürgerlichen Rechte und 
Pflichten gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen.
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